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Anhang 2 

Lärmschutz an bestehenden Straßen (Lärmsanierung) 
 

In Nordrhein-Westfalen gewährt der Straßenbaulastträger Bundesrepublik Deutsch-
land für bestehende Bundesfernstraßen (Autobahnen und freie Strecke von Bundes-
straßen) oder das Land Nordrhein-Westfalen für seine Landesstraßen Lärmschutz 
(sog. Lärmsanierung) im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel. Die 
Lärmsanierung dient der Verminderung der Lärmbelastung an bestehenden Straßen, 
ohne dass eine bauliche Änderung der Straße erfolgt ist; es geht um die Bewältigung 
einer durch die verkehrliche und bauliche Entwicklung „gewachsenen“ und „verfestig-
ten“ Situation.  
 
Die Regelungen zum Verfahrensablauf ergeben sich aus den Richtlinien für den Ver-
kehrslärmschutz an Bundesfernstraßen in der Baulast des Bundes – VLärmSchR-97 
in Verbindung mit den Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen – Ausgabe 1990 
(RLS-90). 
 
Voraussetzungen  

Eine der Grundvoraussetzungen ist, dass der Beurteilungspegel einen der maßgebli-
chen Immissionswerte der Lärmsanierung in Abhängigkeit von der Gebietskategorie 
überschreitet. Zur Einschätzung der Lärmsituation werden die Beurteilungspegel mit 
dem aktuellen Verkehrsaufkommen nach dem in den RLS-90 vorgeschriebenen Ver-
fahren berechnet und den festgelegten Immissionswerten gegenübergestellt.  
 
Tabelle:  Zusammenstellung der Immissionswerte der Lärmsanierung für Bundesfern- und Landesstra-

ßen 
 

Bundesfern-
straßen 

Landes-
straßen 

Kategorie 
Tag 
dB(A) 

Nacht 
d(BA) 

Tag 
dB(A) 

Nacht 
dB(A) 

Krankenhäuser, 
Schulen, Kur-, 
Altenheime, reine 
und allgemeine 
Wohngebiete, 
Kleinsiedlungsge-
biete 

70 60 

Kern-, Dorf- und 
Mischgebiete 

72 62 

Gewerbegebiete 75 65 

70 60 

 
Die Art der zu schützenden Gebiete und Anlagen ergibt sich aus den Festsetzungen in 
den Bebauungsplänen. 
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Bewertung der Lärmsituation 

Anhand der Ergebnisse der lärmtechnischen Berechnung wird eine Einschätzung der 
Lärmsituation unter Beachtung weiterer formaler Zulässigkeitsvoraussetzungen vor-
genommen.  
 
Die wesentlichen Kriterien zur Bewertung sind: 
 

• Die Stärke der Lärmbelastung 
• Die Anzahl der Betroffenen 
• Die Art des Gebietes 
• Die Nutzung der betroffenen Flächen 
• Ausschluss-/Minderungsgründe 

 

Schallschutzmaßnahmen 

Lärmsanierung besteht in Maßnahmen an der Straße (aktiver Schallschutz) oder in 
Maßnahmen an der baulichen Anlage (passiver Schallschutz).   
 
Zu den aktiven Lärmschutzmaßnahmen gehören:  

• Wälle 
• Wände 
• Kombination aus Wall/Wand 
• lärmmindernde Fahrbahnoberflächen 
• Teil- und Vollabdeckungen, Einhausungen.  

 
Passive Lärmschutzmaßnahmen sind bauliche Verbesserungen an Umfassungs-
bauteilen schutzbedürftiger Räume. (z.B. Einbau von Schallschutzfenstern oder Lüf-
tern). Aufwendungen für den passiven Lärmschutz können bis zu 75 v.H. erstattet 
werden. Erstattungsberechtigter ist der Eigentümer des Grundstücks mit der baulichen 
Anlage, Wohnungseigentümer oder Erbbauberechtigte. Mieter und Pächter sind nicht 
erstattungsberechtigt 
 
Die Bemessung des Umfangs der Lärmschutzmaßnahmen erfolgt auf der Grundlage 
der zukünftigen Verkehrsmenge (Prognose). 
 

Information zur Lärmsituation 

Jeder kann einen formlosen Antrag bzgl. der Überprüfung der Lärmsituation im Be-
reich seines Wohnhauses an die Straßenbauverwaltung richten.  
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Ablaufschema: Lärmschutz an bestehenden Straßen 
 

Im Rahmen der Lärmsanierung erfolgt zunächst die Bewertung der Lärmsituation nach 
den Vorgaben der Verkehrslärmschutzrichtlinien in Verbindung mit der Berechnungs-
vorschrift der Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen RLS-90 und - sofern die Zu-
lässigkeitsvoraussetzungen erfüllt sind – die Ausarbeitung eines Maßnahmenkonzep-
tes 
 

Wer? Was? Wie? 

Ausgangssituation 
Bürger, Gemeinde, Politik, 
Straßenbauverwaltung 

Bennennung eines kon-
kreten Lärmproblems 

Eingabe, formloser Antrag 

Schritt 1 
Straßen.NRW 

Überprüfung der Lärmsi-
tuation 

Lärmtechnische Berechnung nach RLS-90; 
Zusammenstellung der Geobasisdaten und 
relevanter Informationen; Infrastrukturdaten 

Schritt 2 
Straßen.NRW 

Bewertung der Lärmbelas-
tung 

Auswertung der Lärmtechnischen Berech-
nung (Pegelhöhe, Zahl der Betroffenen, 
Gebietsnutzung, etc.);Vergleich mit den 
maßgeblichen Immissionswerten 

Schritt 3 
Straßen.NRW 

Bewertung der allgemei-
nen und rechtlichen Situa-
tion 

Prüfung von Ausschluss-/ Minderungsgrün-
den, ggf. Hinweis auf § 75 Abs. 2 VwVfG 
(NRW); sonstige Planerische Aktivitäten 

Schritt 4 
Straßen.NRW 

Entwicklung eines Maß-
nahmenkonzeptes 

Sachgerechte Bewertung verschiedener 
Maßnahmenvarianten, dabei Berücksichti-
gung von Machbarkeit, Kosten, Nutzen und 
Zeithorizont; Variantenvergleich mit Wir-
kungsanalyse und Abwägung möglicher 
Maßnahmen; Berücksichtigung weiterer 
Planungs- bzw. Baumaßnahmen 

Schritt 5 
Straßen.NRW, MBV, 
BMVBS 

Abstimmung des Maß-
nahmenkonzeptes auf 
Landes- bzw. Bundesebe-
ne 

 

Schritt 6 
Straßen.NRW 

Aufstellung des Vorent-
wurfs und des Bauwerks-
entwurfs und ggf. Einho-
lung des Genehmigungs-
vermerks 

Detaillierte Ausarbeitung der Vorzugsvari-
ante und Festlegung des Zeithorizonts 

Schritt 7 
Straßen.NRW; TÖB; Ge-
meinde; 

Schaffung von Baurecht 
und Sicherung der Finan-
zierung 

Klärung, ob „Fall unwesentlicher Bedeu-
tung“ oder ggf. Planfeststellungsverfahren, 
Antrag auf Befreiung; Grunderwerb; Ab-
stimmung mit Dritten; Aufnahme In das 
Bauprogramm 

Ziel 
Straßen.NRW 

Umsetzung Aktive Lärmschutzmaßnahmen; Passive 
Lärmschutzmaßnahmen: Benachrichtigung 
der Eigentümer hinsichtlich der Möglichkeit 
(Achtung: mind. 25 % Eigenanteil) 




